
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2018/1/25 Ra 2016/06/0025
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2018

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §22;

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Auch im Bereich der Fahrlässigkeitsdelinquenz kann ein fortgesetztes Delikt gegeben sein (VwGH 3.5.2017, Ra

2016/03/0108).
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